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Betreff: Nachforderung der Kartierung von Reptilien und Amphibien 

 

Vorbemerkung 

Die artenschutzfachlichen Untersuchungen müssen sowohl in ihrem methodischen Vorgehen als auch in 

Ihrer Ermittlungstiefe ausreichen, um die Behörde in die Lage zu versetzen, die Voraussetzungen der 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sachgerecht zu überprüfen (OVG Berlin-Brandenburg, 11 S 

70.19). 

In diesem Kontext erklärt folgender Satz von Seiten des Vorhabenträgers in Bezug auf die Erfassung der 

Artengruppen Reptilien und Amphibien und unter Berücksichtigung der naturräumlichen Ausstattung im 

Vorhabengebiet das nun auftretende Dilemma: „Eine auf das Vorhaben gezielt abgestimmt originiäre 

Bestandserfassung erfolgte nicht…“ (LBP Kap. 3.7.2). 

 

Reptilien/ Zauneidechse 

Vom Vorhabenträger wird an den geplanten WEA Standorten REG-02 und REG-03 das Vorkommen der 

besonders geschützten Reptilienarten, Blindschleiche, Waldeidechse und Ringelnatter angenommen und 

im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt. Die Nachforderung der Kartierung in der Reptiliengruppe 

bezieht sich auf die europarechtlich geschützte Zauneidechse (FFH, Anh. IV) am Standort WEA-REG-02. 

In Bezug auf den Standort WEG_REG-02 werden im Artenschutzbeitrag Kap. 8.4.1 Bestandsdarstellung 

vorhandene Feldsteinhaufen als „…durchaus geeigneter Lebensraum für Zauneidechsen…“ angeführt. 

Da die Feldsteinhaufen auf dem Gelände der Kompostier- und Wiederverwertungsanlage lagern und 

somit eine stete Nutzung angenommen werden kann ist „...nicht von einer dauerhaften Besiedlungen mit 

Zauneidechsen…“ (Kap. 8.4.1) auszugehen. Hieraus lässt sich zumindest eine zeitweise Besiedlung bzw. 

das Vorkommen im Vorhabengebiet allgemein nicht ausschließen. Im Rodungs- und Wirkbereich der 

geplanten Anlage REG-02 lässt sich zudem eine lückig, mit Gehölzen bestandene Ruderalflur am Rand 

zur Gewerbefläche erkennen (Quelle: LGB BB-BE DOP20c). Im Zusammenhang mit der groben 
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Biotoptypenausweisung für diesen Standort u.a. als 08280 Vorwälder (LBP, Tab. 4) sind dies Indizien, die 

für die Eignung der Vorhabenfläche als Lebensraum für Zauneidechsen sprechen. 

Wie bereits in der vertiefenden Vollständigkeitsprüfung vom 22.09.2020 angeführt, ist die vorliegende 

Biotop- und Vegetationskartierung außerhalb der Vegetationsperiode (Januar 2020) methodisch nicht 

geeignet die Habitatstrukturen auf der Vorhabenfläche fachlich zu beurteilen und eine Habitateignung für 

Zauneidechsen glaubhaft auszuschließen. 

Eine Zauneidechsen-Kartierung die den fachlichen Anforderungen an eine Kartierung erfüllt, würde 

artenschutzrechtlich Klarheit verschaffen. 

Auf eine Erfassung kann verzichtet werden, wenn aufgrund der realen Habitatbedingungen vor Ort ein 

Vorkommen gutachterlich nachvollziehbar ausgeschlossen werden kann. 

Des Weiteren besteht ggf. die Möglichkeit der Annahme eines Worst-Case-Szenarios mit den daraus 

abtzuleitenden Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen um einem Eintreten der Zugriffsverbote nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG entgegenzuwirken (vgl. vertiefenden Vollständigkeitsprüfung vom 22.09.2020). 

 

Amphibien 

 

An den beantragten Anlagenstandorten WEA-REG-01 und WEA-REG-03 lässt sich anhand der 

Biotopausstattung sowie die Datenlage des LfU, Stand 1996 und 2005 ein amphibisches Vorkommen 

nicht ausschließen. Die Feststellung zu den Amphibien im LBP Kap. 3.7.2: „Oftmals legen sie weite 

Strecken zwischen Laichgewässer und dem Platz der Winterruhe zurück.“ konterkariert die, in Hinblick 

auf das Vorhandensein potenziell geeigneter Laichplätze in weniger als 150 m zu den geplanten 

Anlagenstandorten REG-01 und REG-03, dort im Text geschlussfolgerten Aussage zum Nicht-

Vorkommen der drei Lurcharten Wechselkröte, Teichfrosch und Grasfrosch. Insbesondere die 

wechselfeuchten Verhältnisse am Grünlandstandort REG-03 und der lineare Wassergrabenverlauf lassen 

einen amphibischen Lebensraum bzw. Wanderkorridor stark vermuten. Eine Erfassung der Amphibien 

seitens des Vorhabenträgers ist nicht erfolgt. Somit muss nach derzeitigem Stand von einem Eintreffen 

der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgegangen werden. 

Eine Amphibien-Kartierung die den fachlichen Anforderungen an eine Kartierung erfüllt, würde 

artenschutzrechtlich Klarheit verschaffen. 

Folgender Hinweis ist bereits in der vertiefenden Vollständigkeitsprüfung vom 22.09.2020 enthalten: 

Wenn vorhabenbezogene Beeinträchtigungen der Artengruppe Amphibien durch geeignete 

Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden können, kann auf eine Erfassung gemäß den 

Mindestanforderungen verzichtet werden. Voraussetzung hierfür bildet eine fachliche korrekte 

Biotopaufnahme gem. Biotopkartierung Brandenburg (Band 1, Kartieranleitung), anhand derer das 

Lebensraumpotenzial der amphibischen Arten im Umkreis vom 500 m abzuschätzen ist. 

 
Dieses Dokument wurde am 20. Oktober 2020 durch Christoph Sommer schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 


